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Medizinische Universität Innsbruck 

BETRI EBSVEREINBARUNG 

gern. §§ 91 Abs. 2, 91 Abs. 2, 96 Abs. 3 und 96a Abs. 1 Z. 1 ArbVG 

über die Einführung und Nutzung elektronischer Personalakten 

abgeschlossen zwischen der Medizinischen Universität Innsbruck, vertreten durch den Rektor 
Univ.-Prof. Dr. med. univ. W. Wolfgang Fleischhacker, einerseits und 

dem Betriebsrat für das wissenschaftliche Universitätspersonal, vertreten durch seinen Vorsitzenden 
ao. Univ.-Prof. Dr. med. univ. Martin Tiefenthaler, sowie 

dem Betriebsrat für das allgemeine Universitätspersonal, vertreten durch seinen Vorsitzenden 
Mathias Schaller, andererseits. 
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PRÄAMBEL 

Die Medizinische Universität Innsbruck strebt eine Digitalisierung und elektronische Aufbewahrung 
der personenbezogenen Dokumente und Unterlagen ihrer Mitarbeiter*innen an. Der elektronische 
Personalakt soll die bisher zentral geführten Personalakten in Papierform ablösen. 

Für den elektronischen Personalakt wird als Softwarelösung das Dokumenten-Managementsystem 
DOXIS verwendet und an die Bedürfnisse der Medizinischen Universität Innsbruck angepasst. 

Gleichzeitig muss der Schutz der Persönlichkeitsrechte unter Wahrung der Regelungen des 
Datenschutzes für die Mitarbeiter*innen gewährleistet sein. 

1. ALLGEMEINES 

1. REGELUNGSGEGENSTAND 

Regelungsgegenstand der Betriebsvereinbarung ist die Einführung und Anwendung des elektroni 
schen Personalaktes. 

Der Begriff des elektronischen Personalaktes umfasst die Zusammenfassung aller schriftlich 
festgehaltenen Daten und Vorgänge, die sich mit den Personalien einer bestimmten Arbeitnehmerin 
oder eines bestimmten Arbeitnehmers und dem Inhalt und der Entwicklung ihres oder seines 
Arbeitsverhältnisses befassen. 

2. GELTUNGSBEREICH 

2.1. Persönlicher Geltungsbereich 

Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Arbeitnehmer*innen der Medizinischen Universität Innsbruck, 
die dem Kollektivvertrag für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Universitäten unterliegen, 
und die Vertragsbediensteten der Medizinischen Universität Innsbruck, nicht aber für die Beamtinnen 
und Beamten, die dem Amt der Medizinischen Universität Innsbruck zur Dienstleistung zugewiesen 
sind. 

2.2. Räumlicher Geltungsbereich 

Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Standorte bzw. Arbeitsstätten der Medizinischen Universität 
Innsbruck; dies auch bezogen auf die digital eingebundenen Arbeitsstätten unter einer gesicherten 
Datenleitung (z.B. 2-Faktor-Authentifizierung), etwa im Rahmen des „Homeoffice" laut Richtlinie über 
die Voraussetzungen und Modalitäten für das Arbeiten im Homeoffice und/oder Remote Work für das 
allgemeine Universitätspersonal. 

3. ZIELE UND ZWECKE 

Ziel der elektronischen Speicherung von Personaldaten ist die Erweiterung und Verbesserung der 
vorhandenen IT-Unterstützung für den Personaladministrationsbereich. Eine moderne und flexible 
Personalverwaltung benötigt einen schnellen, ortsunabhängigen und aktuellen Zugriff auf Daten und 
Dokumente der Mitarbeiter*innen. 
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Mit dem elektronischen Personalakt sollen insbesondere folgende Vorteile erreicht werden: 

• ein systematisches, einheitliches Ablagesystem 

• Unterstützung, Vereinfachung und Professionalisierung der Personalverwaltung 

• die Sicherstellung des Zugriffs ausschließlich berechtigter Personen 

• Transparenz der Personalaktenführung für die Arbeitnehmer*innen durch eine einheitliche, 
zentrale Aktenführung 

Mit dieser Betriebsvereinbarung soll sichergestellt werden, dass die Mitarbeiter*innen vor 

missbräuchlicher Verwendung des Systems, insbesondere einer technisch möglichen Überwachung 

ihrer Leistung und/oder ihres Verhaltens, geschützt werden. 

Ziel dieser Betriebsvereinbarung ist es schließlich, die Vorteile des elektronischen Personalaktes unter 
Berücksichtigung der Datenschutzbestimmungen für die betroffenen Arbeitnehmer*innen zu nutzen. 

4. GRUNDSÄTZE DER DATENVERARBEITUNG UND DES DATENSCHUTZES 

Jede Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung von personenbezogenen Daten der 
Mitarbeiter*innen ist erstens nur im Rahmen der Zweckbestimmung des Arbeitsverhältnisses zulässig, 
wenn sich zweitens die Berechtigung unmittelbar aus gesetzlichen oder aus kollektiv- und 
arbeitsvertraglichen Bestimmungen ergibt und drittens im hierfür notwendigen Ausmaß. 

Die Medizinische Universität Innsbruck stellt bei der Verarbeitung personenbezogener Daten der 
Mitarbeiter*innen die Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (DSG) und der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sicher. Insbesondere achtet die Medizinische Universität 
Innsbruck darauf, personenbezogene Daten gegen Verlust, Zerstörung, Verfälschung, unbeabsichtigte 
Schädigung und den Zugriff Unbefugter zu sichern. 

Es sind insbesondere technische und/oder organisatorische Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art 
der zu schützenden personenbezogenen Daten geeignet sind: 

• Unbefugten den Zutritt zu IT-Systemen, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet oder 
genutzt werden, zu verwehren (Zutrittskontrolle), 

• zu verhindern, dass IT-Systeme von Unbefugten genutzt werden können (Zugangskontrolle), 
• zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines IT-Systems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer 

Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können und dass personenbezogene Daten 
bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert 
oder entfernt werden können (Zugriffskontrolle/ Anlage 2), 

• zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen Übertragung oder während 
ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert 
oder entfernt werden können, und dass überprüft sowie festgestellt werden kann, an welche 
Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung 
vorgesehen ist (Weitergabekontrolle), 

• zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob, wann und von wem 
personenbezogene Daten in IT-Systeme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind 
(Eingabekontrolle), 

• zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur 
entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können (Auftragskontrolle), 

• zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen Zerstörung, Verlust und Offenlegung 
gegenüber unbefugten Dritten geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle), 
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• zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden 
können, 

• zu gewährleisten, dass personenbezogenen Daten nur so lange verarbeitet werden, als dies für die 
Zweckerreichung vorbehaltlich allfälliger öffentlichrechtlicher Aufbewahrungspflichten und 
zivilrechtlicher Aufbewahrungserfordernisse notwendig ist, 

• zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten am aktuellen Stand und richtig sind, 
• zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten langfristig speicherbar und lesbar sind; dies in 

Verbindung mit Punkt III. Z. 12. 

5. RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Die Betriebsvereinbarung wird auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der§§ 91 
Abs. 2, 91 Abs. 2, 96 Abs. 3 und 96a Abs. 1 Z. 1 ArbVG, abgeschlossen. Rechtsgrundlagen für die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten gemäß dieser Betriebsvereinbarung sind insbesondere 
das Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG), das Datenschutzgesetz (DSG) und die Datenschutz 
grundverordnung (DSGVO). 

II. TECHNISCHE BESCHREIBUNG 

6. SYSTEMBESCHREIBUNG 

Als Software für den elektronischen Personalakt kommt das Dokumentenmanagementsystem DOXIS 
der Firma SER zum Einsatz. Konkret wird die Standardoberfläche des DOXIS Lösungspakets 
Personalakte verwendet, in der elektronische Personaldokumente pro Mitarbeiter*in systematisch, 
revisionssicher und datenschutzkonform abgelegt, verwaltet und abgerufen werden können. 

Das DOXIS Lösungspaket Personalakte bietet folgende Funktionen: 

• Vordefinierte Aktenstruktur, Belegarten und Aufbewahrungsfristen 
• Vergabe permanenter oder temporärer Zugriffsrechte auf Personalakten und -dokumente für die 
Mitarbeiter*innen über Portalrollen 
• Vordefinierter Workflow für Antrag auf Akteneinsicht eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin 
• Automatisches Ausführen von Workflows für Personaldokumente 
• Verwendung von Dokumentvorlagen 
• Automatische Synchronisierung von unbedingt erforderlich Personaldaten aus SAP 

Die konkreten Einstellungen des DOXIS Lösungspakets Personalakte an der Medizinischen Universität 
Innsbruck sind in den folgenden Punkten und in den Anlagen dieser Betriebsvereinbarung detailliert 
beschrieben: 

Anlage 1: Aktenstruktur und Aufbewahrungsdauer elektronischer Personalakt 

Anlage 2: Überblick Portalrollen mit Zugriffsberechtigungen 

Anlage 3: Schnittstellenverzeichnis: Beschreibung des Datenimports aus SAP HCM in den DOXIS 
Personalakt 
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Die Speicherung und Archivierung des elektronischen Personalakts erfo lgt am Datenbank-Server der 
Medizinischen Universität Innsbruck. 

7. AKTENSYSTEMATIK 

7 .1 Aktenstruktur 

Die elektronische Speicherung des Personalaktes erfolgt in einer einheitlichen Aktenstruktur. Die 
Personalakten werden personenbezogen geführt. 

Die Personalakte wird gemäß der in Anlage 1 beigefügten Struktur in Register, Unterregister und 
Dokumenttyp unterteilt. Innerhalb der Dokumenttypen erhalten die Dokumente unterschiedliche, 
vordefinierte Namen, wodurch eine weitere Unterscheidung der Dokumentarten möglich ist. 

7 .2 Aktenzugriff 

Die elektronischen Personalakten werden von den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Abteilung Personal (siehe dazu Pkt. 8) geführt. Dies umfasst das Hinzufügen, Verschieben und 
Löschen von Dokumentverknüpfungen. 
Innerhalb eines einzelnen Aktes ist eine Volltextsuche und Attributsuche (nach erfassten 
lntormationen) möglich. 

7.3 Aktenerfassung und Aktenablage 

Die in Papier geführten Altakten werden durch ein Scanverfahren in den elektronischen Personalakt 
überführt (lnitialscan). 

Für den lnitialscan werden die Papierakten zunächst von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Abteilung Personal technisch vorbereitet. 

Der lnitialscan erfolgt von einem ISO-zertifizierten Scandienstleister unter Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Die Papierakten werden vom Scanstandort in Österreich 
wieder an die Medizinische Universität Innsbruck zurücktransportiert und dort nach einer 
Übergangsphase archiviert. 

Für alle Personen mit Dienstverhältnis zur Medizinischen Universität Innsbruck wird ein elektronischer 
Personalakt angelegt. 

Für folgende Mitarbeiter*innen-Gruppen wird kein elektronischer Personalakt angelegt, soweit kein 
Dienstverhältnis mit der Universität besteht: 

• Beamtinnen und Beamte 
• Gastprofessorinnen und Gastprofessoren 
• Ferialpraktikantinnen und -praktikanten 
• Praktikantinnen und Praktikanten 
• Personen in Universitätslehrgängen 
• Volontariate 
• Personen mit Lehrbefugnis ohne Dienstverhältnis 
• Personen mit Werkverträgen 

Im Tagesgeschäft erfolgt die Ergänzung des elektronischen Personalaktes durch Hochladen von 
Dokumenten, die bereits digital in der Abteilung Personal einlangen oder von befugten 
Mitarbeiter*innen der Abteilung Personal eingescannt wurden. Die Dokumente werden damit im 
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elektronischen Akt abgelegt. Die Originale werden danach fachgerecht vernichtet, sofern die 

Aufbewahrung rechtlich nicht erforderlich ist. Im Falle, dass die originalen Dokumente aufzubewahren 
sind, werden diese analog zu den Personalakten der Beamtinnen und Beamten sicher verwahrt. 

8. ZUGRIFFSBERECHTIGUNGEN 

Die Mitarbeiter*innen der Abteilung Personal haben permanenten Zugriff auf den elektronischen 
Personalakt. Weiters wird eine Zugriffsmöglichkeit für dasjenige Rektoratsmitglied inklusive der 
Vertretung für die Dauer dessen Abwesenheit angelegt, das für das Personal zuständig ist. 

Darüber hinaus ist die Einrichtung eines temporären Zugriffs für externe Prüfer*innen zur Erfüllung 
gesetzlicher Vorschriften (z. B. GPLB-Prüfung) vorgesehen. 

Die Zugriffsrechte sind je nach Rolle (z. B. HR-Leitung, HR-Administration, externe Prüfer etc.) auf jene 
Teile des Personalakts beschränkt, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung benötigt werden. 

Die Struktur der Berechtigungsrollen ist Anlage 2 zu entnehmen. 

Nur die Mitarbeiter*innen der Abteilung Personal können Dokumente entgegennehmen, welche in 
den elektronischen Personalakt gespeichert werden. Sie können die Daten des elektronischen 
Personalaktes entsprechend ihrer Berechtigungsrolle lesen, bearbeiten und ausdrucken. 

Alle Mitarbeiter*innen, die Zugriff auf den elektronischen Personalakt haben, haben sicherzustellen, 
dass die datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. Die in der Personalakte 
enthaltenen Informationen sind vertraulich zu behandeln. 

Alle Berechtigten sind verpflichtet, die Zugriffsrechte nur im Rahmen ihrer konkreten Aufgabenstellung 
zu nutzen. Zuwiderhandeln kann (arbeits-)rechtliche Folgen nach sich ziehen. Zur Erteilung der 
Zugriffsrechte ist die Verpflichtungserklärung zur Wahrung des Datengeheimnisses und von Geschäfts 
und Betriebsgeheimnissen zu unterzeichnen (siehe Anlage 4). 

Berechtigungen, sowie alle Zugriffe (schreibend und lesend) auf den elektronischen Personalakt 
werden mit Zeitpunkt des Zugriffs protokolliert. 

Die Systemadministration hat keinen Zugriff auf Daten außer zur Störungsbehebung bzw. zur 
Servicierung auf Anfrage der Abteilung Personal. 

9. AUSWERTUNGEN 

Personenbezogene Auswertungen, insbesondere Verhaltens- oder Leistungskontrollen werden nicht 
durchgeführt. Die Abfragen des eigenen Personalakts werden nicht ausgewertet. 

10. PROTOKOLLIERUNG UND DOKUMENTATION 

Alle Berechtigungen sowie Berechtigungsänderungen werden gesondert dokumentiert und laufend 
aktualisiert. 

Darüber hinaus wird jeder Zugriff auf den elektronischen Personalakt protokolliert. 

Der Zugriff auf das Zugriffsprotokoll und die Dokumentation über die Berechtigung darf nur bei 
vermuteter missbräuchlicher Verwendung des Systems von einer Mitarbeiterin oder einem 
Mitarbeiter der Abteilung Personal gemeinsam mit je einer Vertreterin oder einem Vertreter 
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desjenigen Betriebsrats, dem die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter zuzuordnen ist, sowie unter 
Beisein einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter der IT-Abteilung und des Fachbereiches 

Datenschutzes erfolgen und keinesfalls zu routinemäßigen Kontroll- oder Überwachungszwecken. 

11. AUFBEWAHRUNGSFRISTEN 

Die Speicherdauer des elektronischen Personalaktes wird entsprechend den gesetzlichen, 
insbesondere den arbeits-, abgaben- und datenschutzrechtlichen Vorgaben auch im Einklang mit 
kollektivvertraglichen Regelungen und gemäß den Betriebsvereinbarungen sichergestellt (siehe 
Anlage 1). Die Löschung wird gemäß DSG und DSGVO automatisch bzw. durch die Abteilung 
Informationstechnologie durchgeführt und systemkonform protokolliert. 

III. AUSKUNFTSRECHTE UND WEITERGABE VON PERSONALDATEN 

12. EINSICHTNAHME UND AUSKUNFTSRECHT FÜHRUNGSKRÄFTE 

Leiter*innPn von Organisationseinheiten haben ein Auskunftsrecht zu Inhalten aus dem elektroni 
schen Personalakt jener Mitarbeiter*innen, deren Dienstvorgesetzte*r sie sind, soweit dies für die 
Erfüllung ihrer Dienstpflichten und/oder den Betrieb erforderlich und zweckmäßig ist. Ein 
entsprechender Antrag ist zu begründen und der Leitung der Abteilung Personal zur Entscheidung 
vorzulegen. 

13. WEITERGABE AN DRITTE 

Eine Weitergabe von Personaldaten aus dem elektronischen Personalakt an Dritte ist nur zur Erfüllung 
gesetzlicher Vorschriften (z.B. GPLB-Prüfung, Rechnungshof) oder mit vorheriger Zustimmung der 
Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters zulässig. 

14. RECHTE DER MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER 

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat das Recht, mit einem formlosen Ansuchen ohne Angabe 
von Gründen an die Abteilung Personal Einsicht in ihren oder seinen Personalakt zu nehmen. Zu diesem 
Zweck wird den Mitarbeiter*innen innerhalb von zwei Wochen für die Dauer von zwei Wochen über 
einen bereitzustellenden Link eine temporäre Zugriffsmöglichkeit auf den eigenen Personalakt zur 
Verfügung gestellt. Im Rahmen des temporären Zugriffs haben die Mitarbeiter*innen gleichzeitig auch 
Einsicht in die Zugriffshistorie bei ihrem Personalakt und den dort gespeicherten Dokumenten als 
objektbezogener Audittrail. Das Einsichtsrecht steht den Mitarbeiter*innen einmal halbjährlich zu. 

Das Auskunftsrecht sowie das Recht auf Richtigstellung gemäß Datenschutzgesetz (DSG) i.V.m. der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind zu beachten. 

15. RECHTE DES BETRIEBSRATES 

Der Betriebsrat hat das Recht, unter Wahrung der Datenschutzbestimmungen sowie der 
Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter*innen die Einhaltung dieser Betriebsvereinbarung zu 
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kontrollieren. Zu diesem Zweck wird ihm insbesondere gestattet, Einsicht in das Programm Doxis und 
die Systemeinstellungen sowie die hinterlegten Berechtigungen zu nehmen. 

Auf Wunsch werden dem Betriebsrat die entsprechenden Dokumentationen zur Verfügung gestellt, 

soweit die Medizinische Universität Innsbruck darauf Zugriff hat. Nötigenfalls sind fachkundige 

Personen auch von der Firma, von der DOXIS bezogen wird, zur Beantwortung der Fragen des 
Betriebsrats beizuziehen. 

Die Abteilung Personal der Medizinischen Universität Innsbruck wird den Betriebsräten für das 

wissenschaftliche und allgemeine Universitätspersonal am Ende eines jeden Quartals eine Liste über 

die Zugriffsberechtigten der Abteilung Personal und deren Berechtigungsrollen schriftlich übermitteln. 

Über Änderungen im Rahmen der Systembeschreibung gemäß Punkt II. 6. nach Abschluss dieser 

Betriebsvereinbarung sind die Betriebsräte für das wissenschaftliche und allgemeine 

Universitätspersonal umgehend von der Abteilung Personal schriftlich zu informieren. langt binnen 

zwei Wochen keine widersprechende schriftliche Stellungnahme in der Abteilung Personal ein, gilt die 

Änderung als im Rahmen dieser Betriebsvereinbarung angenommen, andernfalls darüber zwischen 

den Vertragsparteien zu verhandeln und das Ergebnis gefordertenfalls im Mitteilungsblatt der 
Medizinischen Universität Innsbruck zu veröffentlichen ist. 

IV. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

16. INKRAFTTRETEN UND GELTUNGSDAUER 

Diese Betriebsvereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Sie kann von jeder der beiden 
Parteien unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zum 31. Jänner eines Jahres 
schriftlich aufgekündigt werden. 

Diese Betriebsvereinbarung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der 
Medizinischen Universität Innsbruck in Kraft. 

17. ANLAGEN 

Nachstehende Anlagen bilden einen integrierenden Bestandteil dieser Betriebsvereinbarung: 

Anlage 1: Aktenstruktur und Aufbewahrungsdauer elektronischer Personalakt 

Anlage 2: Überblick Portalrollen mit Zugriffsberechtigungen 

Anlage 3: Schnittstellenverzeichnis: Beschreibung des Datenimports aus SAP HCM in den DOXIS 
Personalakt 

Anlage 4: Verschwiegenheitserklärung 
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Innsbruck, am 16.01.2024 

 

Für die Medizinische Universität Innsbruck 

 

 

Univ.-Prof. Dr. W. Wolfgang Fleischhacker eh 

Rektor 

 

Für den Betriebsrat für das wissenschaftliche Universitätspersonal 

 

 

ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Tiefenthaler eh 

Vorsitzender 

 

Für den Betriebsrat für das allgemeine Universitätspersonal 

 

 

FOI Mathias Schaller eh 

Vorsitzender 
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Anlage 1: Aktenstruktur und Aufbewahrungsdauer elektronischer Personalakt 

Das fristauslösende Ereignis der Aufbewahrungsdauer ist der Austritt des Mitarbeiters/der 
Mitarbeiterin. 

- EBENE1 EBENE2 Dokumentarten Aufbewahrung (Jahre) 
Persönliche Dokumente Bewerbungsunterlagen 

Eintritts untertagen 
Dienstzeugrvsse und Ähnli ches 
Persönliche Dokumente 
Famiie 
Änderung Stammdaten 
Sonsti ges 
Pers. Dokumente Altdaten aesamt 

Bewerb ungsmt erlagen 
Eirmttsmt er1agen 
Oienslzeugri sse und Ahniches 
PerSOIWche Ooktmenl e 
Familie 
Änderung Stammdaten 
Sonsti ges 
Pers. Dokumente Altdaten oesamt 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

Zeugnisse & Zertlllkate 

1 

Zeugnisse & Diplome 
Zertifikate & Bntragungen 
Sonstiges 
Zeugnisse Altdaten oesamt 

Zeugri sse & Diplome 
Zertifi kate & Bntragungen 
Sonsti ges 
Zeuonisse Aldaten oesamt 

7 
7 
7 
7 

Personalaufnahme & -änderung 

' 

Besetzungsvertahren 
Arbeitsp latzbeschfe1bung 
Vordienstze iten 
Basisausbildung 
Dienstzeitregelung 
Arbe itsve rtrag 
Nebentä tigkeit 
Vereinbarung en 
Sonstiges 
Pers.aufnahme Altdaten oesamt 

Besetzmgsve rtahren 
Arbeitsplatzbeschreibung 
Vordienstzeit en 
Basisausbildung 
Dienstzeitregelung 
Arbeitsvertrag 
Neberm tigkeit 
Vereirbarungen 
Sonsti ges 
Pers.atlna tme Alda ten oesamt 

7 
7 
7 
7 
7 

30 
7 
7 
7 
7 

Personalentwicklung Mitarbeitergespräche 
Sonsti ges 
Pers .enlwlckluno Aldaten ab 2016 

Mitarbe itergespräche 
Sonstiges 
Pers.entwi cklooo Altdaten ab 2016 

7 
7 
7 

Krankheit/Unfall/Kur 
Pfteg efreistelkmg 
OienSl';e rhinderunge n 
Dienstreise 
F reistelklngen 
Eltemschalt 
Sonsti ge Karenzen 
Sonstiges 
An-/Abwesenh. Altdaten ab 2016 

Krankhei t/UnfaM<ur 
Pftegefr eistelklng 
Oienstveminderungen 
Dienstreise 
Freislelklnge n 
Elernschafl 
Sonsti ge Karenzen 
Sonsti ges 
An-/Abwese nh Altdaten ab 2016 

7 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
7 

Abrechnungsrelevanta Daten Zulagen 
Pendlerpauschale 
Jobticket 
Freibetragsbescheid 
Familienbonus 
Kinderzulage 
MehrartJeil/Überstunden 
Prämien 
Jubiäurnszuwendung 
Mitgfiedschaften (GÖD) 
Pensionskasse 
Meldungen BVAEB 
KVIMSchG 2. Jahr 
Geldaush 1We 
Sonstiges 
Abrechnung Altdaten gesamt 
Abrechnung Altdaten ab 2016 

Zulagen 
Pendlerpauschale 
Jobticket 
Frei>etragsbescheid 
Familienbonus 
Kmerzulage 
Mehrartleil/Überstunden 
Prämien 
Jubiäl.mszuwendung 
Mitgliedschaften (GÖD) 
Pensionskasse 
Meld ungen BVAEB 
KV/MSchG 2. Jahr 
Gelda ushilt e 
Sonstiges 
Abrechnung Alldalen gesamt 
Abrechnuno Altdaten ab 2016 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

1Lehrw Externe Lehre 
Interne Lehre 
ULG 
Sonstig es 
Lehre Altdaten ab 2016 

Externe Lehre 
Interne Lehre 
ULG 
Sonstiges 
Lehre Altdaten ab 2016 

3 
3 
3 
3 
3 

~Berechnungen 

i 

§ 109UG 
Vorrückungsstic htag VBG 
Stichtag Jubiläum 
Beso ldungsreform 
Sonstige s 
Berechn11nnen Altdaten gesamt 

§ 109UG 
Stichtag VBG 
Slichtag Jubiläum 
Besoldungsreform 
Sonstiges 
Berechrlungen Altdat en gesamt 

7 
7 
7 
7 
7 
7 

Ende Olenstverhältnls Austrittsschreiben 
Urlaubsersatz leistung 
Diens tzeugnis MUI 
Sonstig es 
Ende DV Altdaten aesamt 

Auslritlsschreiben 
Urlaubsersatzleistung 
Dienstz eugnis MUI 
Sonstiges 
Ende DV Altdaten"""""" 

7 
7 

30 
7 
7 

11ntames Vertra uliches 
Sensibles 
Internes Altdaten aesamt 

Vertrauliches 
Sensibles 
Internes Altdaten gesamt 

3 
7 
7 
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Anlage 2: Überblick Portalrollen mit Zugriffsberechtigungen 
-- 

Rolle Zugriff auf Zielgruppe 
HR-Leitung alles PersonaHeitung + Stellvertreter-in 
H R-Personaijuristen aßes Personaljurist*innen ohne Leitungsfunktion 
HR-Sekretariat Persönliche Dokumente, Zeugnisse & Zertifikate, Sekretariat Personalabteilung 

Personalaufnahme & -änderung, 
Personalentwicklung, An-/Abwesenheiten 

HR-Administration alles außer .lntemes" Personaladministration, Teamleiter*innen 
HR-Personalverrechnung Personalaufnahme & -änderung, An-/Abwesenheiten, Personalverrechnung 

Abrechnungsrelevantes, Berechnungen, Ende 
Dienstverhältnis, Sensibles 

HR-Reisekostenabrechnung Arbeitsplatzbeschreibungen, Arbeitsvertrag, An- Sachbearbeiter*innen Reisekostenabrechnung 
/Abwesenheiten 

HR-Zeitwirtschaft Personalaufnahme/-änderung, An-/Abwesenheit, Sachbearbeiter'innen Zeitwirtschaft 
Mehr-/Überstunden. Ende Dienstverhältnis 

HR-Stellenmanagement Persönliche Dokumente, Zeugnisse & Zertifikate. Bearbeiter*innen Bewerbungs- und Stellenmanagement 
Personalaufnahme & -änderunq 

HR-Personalentwicklung Personalentwicklung, Zeugnisse und Zertifikate Personalentwicklung 
PersRektoraWizerektorat alles, nur Leserechte Rektor*innen/Vizerektor•innen für Personal und ihre 

Stellvertreter*innen im Falle der Abwesenheit 
Jeder Temporäre Einsicht der MUI-Mitarbeiter*innen in Mitarbeiter*innen 

eiqenen Personalakt 
!Management - nicht verwendet! Standardrolle des DOXIS-Systems, kann 

aus technischen Gründen nicht gelöscht werden 
Externe Prüfer nur temporär auf benötigte Dokumente Rechnungshof, Sozialversicherung 

Anlage 3: Schnittstellenverzeichnis: Beschreibung des Datenimports aus SAP 
HCM in den DOXIS Personalakt 

Die Stammdaten der Mitarbeiter*innen werden ausschließlich in SAP HCM als führendem 
Personalverwaltungssystem angelegt. Da manche Stammdaten für die Verwaltung und Suche der 
elektronischen Personaldokumente in DOXIS unbedingt erforderlich sind, werden diese über eine 
Schnittstelle von SAP HCM in das DOXIS Lösungspaket Personalakte übertragen. 

Der Export von SAP HCM nach DOXIS findet täglich statt und übermittelt zwischenzeitliche Daten 
änderungen. Umgekehrt findet kein Datenaustausch vom DOXIS Personalakt nach SAP HCM statt. 

Konkret handelt es sich um Stammdaten aus folgenden SAP HCM-Feldgruppen: 

Feldgruppe SAP Infotyp Beschreibung 
Schlüsselwerte - Personalnummer 
Maßnahmen 0000 Eintrittsdatum, Austrittsdatum, Status Beschäftigung 
Organisatorische Zuordnung 0001 Personal-Teilbereich, Mitarbeiterkreis, Mitarbeitergruppe, 

Kostenstelle, Organisationseinheit 
Daten zur Person 0002 Anrede, Nachname, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, 

Staatsangehörigkeit 
Behinderung 0004 Behindertengruppe 
Anschriften 0006 Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land 
Sollarbeitszeit 0007 Wochenstunden 
Sozialversicherung A 0044 SV-Nummer 
Kommunikation 0105 q-Kennung 
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Anlage 4: Verschwiegenheitserklärung 

:~"'··- .. 
.. . . ~ . ~,..., . . . ,,, . , _., 

Verpflichtungserklärung 
zur Wahrung des Datengeheimnisses 

und von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen für Mitarbeiter"innen 
der Abteilung Personal 

Vernarre. F-ll!rln.me. TI'.et 

senr gee11ne- MJ~n! 
sellrgeeMerMllamellel! 

In AU&aiurg IIUer benJflld,en 'Dllgjlei an der Metffä'EIB! liüYenmt lnn&llrUck l!Nf1!111!11 Sie Kennlr&e llber 
peraonen:,ezoge Dall!l1 iOW1!! llber Ge6cltaftr UKI llelrle!Jligeneri55!!. Alle diese lr10!miiklnl!fl lilnd ab6clul WlllillAcll ZIJ 
111!11.me! und lal1l!rlegen lll!II etliCH:lglgen rechlllct!e Be6tlllfflfflgell,. 't.le llel&plelswetse dem ~ 
Daten51Slutzgl!selz(DSG).demaropa;chl!n~(EU-DSGV0)50Wledem~~). 

~ o.nen ~ ~ lrtnnnillore,. die 51 auf eine ldl!r'l:llzlerle ooer ~ l'löl!lnclle Pen;on 
~ Penon') bmidlllf1 (z8 l'bne. Adles&e, Tel!!lllt runmet') . Bsa'lcleft! Ka11!gC1B1 pe!!i(l nel'C>e2!lg!!ne Oillell 
wnras&en alle pl!fti(l l!S'CJeZDg!!len Dilll!n 1!lit1111 1~ Pl!!!iOOe!1 llller ~ 11ta etllfl 6CIE He!IQrdl pane11e Meflurgen. 
!el~61!' IXfef web!lidliiUlrJle O~ ~ Cle Verarbelblng von grenelllidlen Daten, de 
1/erarbelimg 110 bunn16Cl1en o.ten ZLI' ebleulge läenft:len.rlg einer ll'a10rlclten ?el50II. tHe ~ng \l0n 
Gesunl:h!ll&d a11!!'1 S<M1e die VEllllt>ettur!g 110r1 Daler1 zum 5e'AUalleber1 Oder der sellll ellen Ol'lenlll!rung. 

Ge6dl3ll5- oder Bielrlemgenetm&e &Incl Tat&.ldtel1 lßl ~ l!Olmler2leller oder ll!cflr1l5Cner Art. 1le l>loß el'ler 
~ Incl begrenzll!n zan \101'1 Pl!l50ne be«.n1t ~. nk1II Oller dle5ell Kiel5 ~ &e11en un:l an den! 
Gd!elffflillllng eil~ ll'lll!!efR l>E5b!III. 

lhnlln llnd fulg111de PUl'lllta bNuNt IIZW. w, l,ftd_, S19 llc.tl zur Einhaltung fulgenclS Plndlt: 
- Pel5onBlbezllgelle onn unll!tllegen ffK!m lle6or!cfsen Sct11.dz tnl deren ~ ('/elwerKllng ) l&t 111r unter 

lll!!icmell!nV~~ 
Mit pe!'SO~ Dall!n. die ll'r1e!'I allf'Qund l'l1!f llerulel!er1 T2tl;lte!I amtel1r.li oClefzuganglel1 gemad1t WUrtll!n. 
l&t ~!J11'11211 gieh!n. 
Es l&l unle!silgl. &Im ~ pel5Cl'B1lle2Dg Dan Zll lle5l:ITalrell oClef 4le&e ll1llealgl Zll ver.rllell!n. 
Es l!it lner&Jgl. ~ Pel5cnen IXfef lll'IZll&laKllg S:elell - Wem Wie l!ldem - ~ oats, ZIJ 
lll>enn llleln, ntlzulel len, zugangla1 zu rmclll!n odef Kenm1& iSaY011 Zll WISClliß!IL 
Peßone!1be2Dgelle o.ren dllrl'en rv ~ ta1gelegl!, e1noeuuge UKI ~ ZlM!Ck.e ematE!I am n1e21t 1n einer 11'11 
llle6er1 Z,M!Cken rwerl!tlball!n wet r;e ~ werden. 
ArM!llraUte BEIMZ!ll:e MWCl!ile r, Pil66WOrll!r lnl &OndJ!! Zllgilng &berec ttai;µ,g,e,, 6t!d sagt3ltg zu Yl!l'Nal'ffl\. ~ ZIJ 
ll'illEl1 und ilMiBen Per&alen nlcl!t ~ 21.1 miCllen. 8enml!lkBlraota, Pa!iliWaller 1.11d &Ort&11!je 
~~ al!dlRr P'l!r&clllen dtlr11!n r1cl1t ,;e,,1'Elldet we!lll!n. O;u;lle!dllt l:1ibe6alCleA! die ~r,g. 
l!le KIS-~urg un:l den EL.GA.-Zll!J.ng. 
Dall!ni'age r ~Cller Art. u denen ~ Döden ~ 611111, lilnd 211 ver5dll ll55eln. 
Pel5onenbe2Dgl! Oalen Ollrfl!n rt:N auf pllviter1 ~ get;pelclll!lt Wl!Rlen. 
E& cDfen tnle au&clrOciHC:,,e Genehm lgla!Q lketM! BIICI-, TM- 11d ~oongen ~Wl!rden . 
AlmlJe •M!lt.l!m!t:n!!n andele ~ Ol>ef die~ Sl'.lcl ebenfall& zu beidtll!n, &Clll!rn &1e rra 
eiern euup:ll5cllen im Mlanaen Dalen&cl1i.mecl nt:.nt 1m ~ Sll!IM!n . 
Diese~ llestel1en nxn Beenclguig 1mr l:Jl!rullmen ~ an dE!r hll!tl2t15d1ell Ul'Ml'&lt3t lm&llrucll l'Clt. 
Vemt.ßegiegent!le lllergenamts, ~ hallen 1:1'11 IU' .r1>1!1~ Folgen (ZB ~ Sll1Cerll .211!1H!n 
auc:11 ~)&tlan1!cnl i:Jle LaKlzMreclttlk:1e (Zf! smadeneniillZ. ) 1<~ nz1161:1\. 

Pölelle lnfDrmallol!en, OOlllmer1I! SCM1e KOl11akllSZen Zlll'l1 Oiten&CIW a, der ~ ~ lrlliZIIIJd( &tltJ Im 
~net nll!I l'tlgenaem I..Nl .tJIUl>iir: htlp6~.l-med..ac.attda!Er~nlrare1/linte!1agen.l'tnl 
Hier 1lnlfEf1 Sie auCl1 de~ Cll5 ilall!n5dlut2lm011t!lnat>n; der Me!IZ!nl5dlen Unl1lffll:I lrn&llruek. der lllnen Im Fall! 
vcctROcäiigenZJSVer\OgW?g slel!f. 

Bitte •M!l1Cle!1l 

2023-12-IJ 

- 188 -



, 1 l , 111,-... , ,,._ r 11 
l \,l'd . .i,,11.\.1 

., ',. ~: ,;f 

§ ~ DSG - O;itgig e!l!! l'11rl5 

1 1 Der Vera,twoouc:ie, cer ~~flrag&'ll!fii roel!Er Jrd r.ire l'>llart>er.er - das ,ha ,,.rt>er.nerrner (~rner) lll'd Pe'.COE!ll tl 
!!l'l!!m 3rt>er.renmEfdl!rtelle!11~16lretrner.mlcrm► vemar.ni. - ha0efl per.;o r€fil>ezt g!!ne cwe, il'JS Cli:a>~ngeri. 
1:11: 1me11 illS6d'lelYt" auf Grund ll'ftr nerun;ma'.!Jg:e, Bestii~urq arr,~ wwile!' ooer zugargicr geM:roen Glrd, 
,.rll:escraaet :;mstger ge~ 'lern1riMegerh!!l6f)D:: 1111!!1 , gell!! lm :mi hdltl!!n , .c-t,,e1 llelr reontl k:'1 Zl..Cls6l;er Gnnc 1\1 ene 
Ote:mm.l'lg der .'11Y!! rR.Jien oder ru;a,g lk:tl ge.,;croeren pe&coen teio;i= Daten beste!Tt ~rga-ietrrri5 1. 

l21 YllaroeltEf llOrl!o ~cren tiezoge r.e Dale!1 1JUr '1llf Qu,d einer au&di1lcücf!ef1 Anaror.ung lh'ff lt/bell~ (Ct!!rt;tgebefi► 
.l>enT'ftlEt1 . DerVerartwa r11ctte "11l aer Al.n""..gs\~ nat>eri. GOiem el'le seler1e Verptl lcl!tlrlg hl3 fll!ZtE!te' rl:l't scnoo 
lr.t! ~ t:Estent. Cl!!se ,etraglefl nJ ~~~en. pe!it:nerteix;,;iene Diiten aus Diilml'8ol!tet1J"!je:1 ...ir ;w7;_jrunc! IICll' 
MC!dnungen .:u i:.t>ermllll!tn lind das ~ge,,etmns alldl ~ Ele!!nctg.m; c-esA~emaltnlii55 lt»a'161Vem;IJtrt1sses1 zum 
~IUlc~er oaer AUnrags~r etlZlln.l!Bl. 

{J) !!Er Verantwor11cl!e uia '-'Er AIJl!ra;Silerarber. er hallen Cle OJm oer .Anort2'!urg ~"' P.'ltlttlEl1E!r IIIS cle 11lT sie 
getero20 Ol:Em'tUlungliiinOOirlll~en un:l Olle!~ Rll?-n !b.!r VE!ElZul; d:s Da:~llelrm1S6a; 21.1 :>eletren 

t4) ~de( ira; ~.~ '/\'e~ieclllo aarr etrern r.~lli!r il.6 def 'l~M!l •:IEf aa:i_urg etrer 
AnORlrung Zllr UIIZI.G6a lg-en DalenOl>e rmlttlung ~ Niaeffl etl erA'adl&e!I. 

{5) E!'l ?llgur:sl!!!l e!'!!!5 Vera11M\'.rtlk11!!0 ~eroes ge~ ~EY'!i'M?l;erungln'C'!t Clilf r1d1 ~ die 
tlarr;piu:l'rl iil!me elne5 ror ciese!1 iäö;en /\Uflra;lil/eralber.l!l'i , lll.6beSo~ Flellt 11,,-cl, a1e s~,cL,g C<B" 
Besaua;ramie Y011.ucmat1e1161lrteratOIZI veraroer.e!BI oc.uneme .sngangen weoen. 

M 32 MI& -4 DSG'IO 

Der 'l!!!ifl"~ lnl 11B" Aullrag6'-e~r u111EmennB1 scnme, \.rn slm!!~ ::as5 innen ll!lff5l?lt!! nalllnl!Jle 
~ cle 2llgang 211 1)2!5CNlen~,;nen ll'aler, llilcei, aie-.e f'U/ .aw- .Ai'PNel !;!Jng aes l/eranlllP.:ftl!en •~en. e1> set 
denn, !ile ~ na:ti dem Re'.%11 ce- lAllo oder da" Pßtgled!itairtBi :z.v IJera!l>eftlng -~cl!IE!!. 

§ 11 lmG-V~ 'lll!1 Gesc:nan&,- 003 6"'....rleosgei'Ei'mt,;i;e,. 
"4~ arM31ril.tl.! r VOf1age 

j ) '/\'er als Bed lem;teler etre. U'llemehmeni. ~ oder Bel1eb&ge~11'1156 e, llle tm ·l"eflTIOge ce,.; Clens1Yemaln l66e6 
~ oder 600Q ~ll(tl !J"M:Rlen st10, ·N".tnnd der Genung&dauer de6 Dl!!~&es I.ITI~ an~ zu 
Z\',e<Se de6 l/\'e1tl:Je'M!rtle mltleln, 151 van Ge1cnt mt Ffl!!~ llls zu drei Mona: en ooe ll1li Gettlliirate llls zu 180 
TagesUIZl!fl ZlJ lle6tr.fefl. (BGBI. r. 120/1960. Alt I Z 6) 

(2) Die glelctle 5Ta'e m äen, der GesdU1II;.- oder aetrBl&gelletnl!l6se. csen Kernnls er llllml er-e der Im All&. 1 
lleZebmeie l>lllel.6lgen oder <i.rt:11 etne gegen llii6 Ge6etZ oder die g,..te 11 Sitten wr.tolleooe etJene Hanc1rlg erlangt nat. zu 
'Z!~ des Wett>ewert>es uroen.gt verwertet oaer an andere rrlllEft 
Pl Die vertt1;ung flrxfet l1llr au Vl!!lir!get ce,.; l/1ef1etzte 5ttt. 
t4) .Al.tgM<1 der iecM l&men vct513nalgell Prola kO■erurg aller Zl.qffl'e arr ~ne Datenalllage!l im ~ 
m<! Ehl ctttnanme 5llMI! <11e ~ oer ~llgllehen t.ogff les ~ die ~ PJll.lt>elter lme l&t mn TJ.1mpa reTZ 
l1Jer z,.igrme iU pe!500 encezoge ne oaen zu recmen ma aicn rra der 1e1::1tteren ainagen ~51511!1 tJng ~ 
Zl.qlll'e. 1e11 netme mn lirtl!r1l!rtlg urg t1ese S1Ua11o11 ZJS K.emtnl;. 

HP-mll! !!!UR /eil, aa55 1:11 <Je obige Ert iarung ;a,nt \ierptl "'1tli n!Ji! n gelesen 1..11<1 ·~de na:>e, 'lt11 ller tlB!mnlsmerr 
Un~ lnm;trud(llllEf llle~O!!n (~)Be,lmn,ngen,h;b;!sonmeCbefdii C811!ngetll!lrmls 
nacll !J 6 00G lttgF, aber die Slc:iernel l der Verartier.urg nacl! M J2 Ab& 4 000\/'0 ldgF 41fid Cbef <Je 
Ve~very!lcl'tUn!, en nact, ·~ 11 UWG ldgF bele/!rt vmlel lll l.rid verofl k:1.e rrt:11 ~J5Cl!Ocl:ICI! Zll1 flnllilltlJl1g !!ES 
ger.eroen ~- el!l6cttle'.ll len !!!'~er be':1!!1l11111ef Macru1gen und u 'Nal!l\11'9 der Ge6dl .1115- uro 
8etrleC!iCJl!!lel'<lnl56e. 

ln1151:rud! , am 

2023-12-13 
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